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Externe C-Prüfung 
 
 
Die große Prüfung für das kirchenmusikalische Nebenamt (C-Prüfung mit allgemeiner 
Grundprüfung und Fachprüfung/en nach Wahl) ist in der Satzung des Instituts für evangelische 
Kirchenmusik (Fassung vom 10.12.2013) geregelt. 
Die Prüfung für extern vorbereitete Kandidat/innen findet jährlich einmal Ende Juli statt. Zur 
Zulassung zur Prüfung reichen Sie bitte folgende Unterlagen ein: 
 
1. ein detaillierter Lebenslauf mit Angaben über die allgemeine Schulbildung und die 

musikalische Vorbildung und Praxis; 
2. der Geburtsschein oder die Geburtsurkunde in beglaubigter Kopie; 
3. ein pfarramtliches Zeugnis, aus dem die Mitgliedschaft in einer Kirche oder kirchlichen 

Gemeinschaft, die der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland angehört, 
hervorgeht; 

4. eine Erklärung, wie sich der Kandidat oder die Kandidatin in den einzelnen Fächern 
vorbereitet hat, 

5. eine Bestätigung des jeweiligen Ausbilders oder der jeweiligen Ausbilderin, dass das Bestehen 
der Prüfung für möglich erachtet wird. 

 
Den Prüfungsplan finden Sie in der Anlage 1 der „Ordnung der C-Prüfung – neu 2013“ im 
Internet unter www.hfk-bayreuth.de. Die Anforderungsprofile der einzelnen Prüfungsteile 
werden zurzeit überarbeitet und können demnächst ebenfalls auf unserer Homepage abgerufen 
werden. 
Die Zulassung zur Prüfung ist nur möglich, wenn alle Sie alle unter 1 bis 5 genannten Unterlagen 
bis zu 8 Wochen vorher vollständig eingereicht haben. Der Antrag muss spätestens am 1. Mai im 
Institut sein. 
 
Sie bekommen von uns je nach gewählter Fachprüfung die Aufgaben rechtzeitig entsprechend 
dem Prüfungsplan zugesandt.  
Hinweis für das Fach Singen und Sprechen: Die Begleitung beim Gesangsvortrag wird von uns 
gestellt, wenn gut lesbares Notenmaterial vorab an das Institut gesendet wurde. 
Wichtig: Teilen Sie uns bitte auch mit, ob Sie Zusatzprüfungen entsprechend Abschnitt 8 des 
Prüfungsplans (Klavier, Melodieinstrument) ablegen möchten. 
 

 
 


